
Überwachungsbericht für E-Anlagen1

Stammdaten
Gen.-Behörde [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] 779 Schwaben    
Überw.-Behörde [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] 779 Schwaben    
Betreiber [Name] Böhm Entsorgungs GmbH

[Bezeichnung] Behandlung und Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen
[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] Enkinger Weg 2 86753 MöttingenStandort
EMAS [J/N]    ISO 14001 ff (+) [J/N]    
[Bez.]    Anlage
[4.BImSchV]2, [IE-RL]2 8.12.1.1 GE 5.1

Überwachung
Regelüberwachung [J/N] J Turnus [Monate] 36Grund (ggf. Anm.) Anlassüberwachung [J/N]    Art des Anlasses:    

Termin (ggf. Anm.) Datum [tt.mm.jj] 27.10.22 angekündigt [J/N] J
Prüfumfang umfassend [J/N]    

§§ 52 und 52a BImSchG Schwerpunkte [J/N] J Lagerung und Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfäl-
len, v.a. Holzabfällen

Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]     
Prüfgrundlage (ggf. Anm.) Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] J Bescheide vom 08.02.2001, 30.03.2010 und 31.10.2019
 Anforderungsliste [J/N]     
 Schwerpunktprogramm [J/N] J Lagerung von gefährlichen Abfällen
Ergebnis Mängel [J/N] J Anordnung [J/N] N Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen
Behebung / Überprüfung erfolgt ...

Mangel Maßnahme gesetzter 
Termin durch (Organisation) am

Gemäß der Auflage 1.2.6 des Bescheids vom 
31.10.2019 muss Altholz der Kategorie A IV vor 
Niederschlagswasser geschützt sein. Dies war bei 
der Begehung vor Ort nicht der Fall.

Die Lagerung von A IV Holz muss in einen 
anderen Bunker verlegt werden. Außerdem 
ist eine Bodenmarkierung für die maximale 
Lagerung anzufertigen.

31.12.2022 LRA Donau-Ries
Immissionsschutz



Für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, 
hier Holzanlage, ist von einer zugelassenen 
Überwachungsstelle – ZÜS bzw. von einer befähigten 
Person nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 3.3 BetrSichV 
eine Prüfbescheinigung vorzulegen. 

Es ist eine Prüfbescheinigung zur 
Explosionssicherheit vorzulegen. 31.03.2023

Regierung von 
Schwaben - Gewerbe-
aufsichtsamt

1Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV 2Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL


